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(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, ihr Aktenzeichen mit.

(2) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war, den Ausgang des 
Verfahrens mit.

(3) 1Die Mitteilung nach Absatz 2 erfolgt

1.  in den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 1 BZRG durch Übersendung einer Mehrfertigung der Mitteilung an 
das Bundeszentralregister,

 
2.  im Übrigen grundsätzlich nur durch Übermittlung der Entscheidungsformel (Tenor), der entscheidenden 
Stelle sowie des Datums und der Art der Entscheidung (Urteil, Beschluss, Entschließung der 
Staatsanwaltschaft).

 
2Eine Mehrfertigung des Urteils (gegebenenfalls auch der nach § 267 Absatz 1 Satz 3, Absatz 4 Satz 1 
StPO in Bezug genommenen Abbildungen und Schriftstücke) oder einer mit Gründen versehenen 
Einstellungsentscheidung kann auf Ersuchen der befassten Polizeibehörde übersandt werden.

(4) 1Die Mitteilung des Verfahrensausgangs von Amts wegen unterbleibt in Verfahren gegen Unbekannt 
sowie bei Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die §§ 142, 315 bis 315c StGB fallen. 2Die Befugnis 
zur Erteilung von Auskünften oder der Gewährung von Akteneinsicht auf Ersuchen bleibt hiervon unberührt.


